
GKL-StV: § 9 Gewinn- und Lotteriesteuerverteilung

§ 9  Gewinn- und Lotteriesteuerverteilung 
 
(1) Die Gewinne und die Einnahmen aus der Lotteriesteuer sind angemessen unter den Vertragsländern 
aufzuteilen.

(2) Der Gewinn aus der Veranstaltung der Glücksspiele und die Lotteriesteuer werden unter den 
Vertragsländern nach dem Verhältnis der Umsätze, die durch den Losabsatz an Spielteilnehmer mit 
Wohnsitz in dem jeweiligen Vertragsland erzielt wurden, zu den aus dem Losabsatz erzielten Umsätzen im 
gesamten Lotteriegebiet verteilt (Lotteriepotential).


